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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 
.... -

A-l041 Wien. Prinz-Eugen-Slraße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WpA-ZB-611 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes 
über den Verkehr mit Arznei
mitteln für Tiere 
Stellungnahme 

-----,--.. , 

herd·rn G~I~TZENTV .. t..RF 
, '(p -C:.e/·9_~_{. Z· .. ___________________ .'" "_' 

Datum: 1 8. NOV.1988 

1 8. NOV. 1988 
I Vertellt.~. ==~.~~~~::), 
---._. .. . ru~tallM.J'-'iJ ttJW~-

Telefon (0222) 501 65 Datum 

Durchwahl 2520 16. 11. 1988 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel
lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor
mation. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

f:ci~.~ :f' . ..... '\. /' J t' • ".1' t (~~J~ " r ~ 
ir~ 

G 

Beilage 
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] 
ÖST,ERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

Blomdeskanzleramt 

Radetzkystraße 2 
1031 Wie n 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

GZ 71.400/11-VII/ WpA/Mag.wy/611 

elrQ,;88 

TeleIon (0222) 501 65 

Durchwahl 

2520 

Datum 

3.11.1988 

Entwurf eines Bundesgesetzes über den Verkehr mit Arzneimit
teln für Tiere 
S tel I u n g nah m e 

Der Schutz vor Arzneimittelmißbrauch bei der Fütterung von 

Tieren ist prinzipiell auch mit dem bestehenden gesetzlichen 

Instrumentarium zu erreichen. Dennoch wäre eine stärkere 
Kontl-olle del- Herstelhmg und Einfuln- von Tierarzneimitteln 
angebracht, weshalb eine verschärfte Aufzeichnungs~flicht und 
eine Erhöhung des straf ausmaßes bei Verstößen gegen das 
Arzneimittelgesetz und das Arzneiwareneinfuhrgesetz sinnvoll 
ist. 

Nachdem bei der Registrierung von Veterinärarzneimitteln 
gemäß § 34 Abs 6 der Arzneispezialitätenverordnung (ASpV) des 

Bundesministeriu~ für Gesundheit und öffentlicher Dienst vorn 
1.2.1985 die Beschreibung eines routinemäßig durchführbaren 

Telegramme Arbkammer Wien· Telex 131690 
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OSTERREICHISCHER ARßEITERKAMMERTAG 2. Blatt 

RÜckstandsnachweisverfahrens zum Nachweis der Art und Menge 

jener Stoffe, die für die Festsetzung der./ Wartezei t von 

Bedeutung sind, vorgelegt ~verden mU4, wäre eine verstärkte 
Kontrolle auf Basis dieser Unterlagen anzustreben. Bei 
nichtr.gistrierten Arzneimitteln ist bereits j~tzt eine 
Ul1bedenklichkeitsbescheinigung gern. Arzneimitteleinfuhrgesetz 
notwendig. Die Erteilung dieser Bewilligung könnte noch 
zusätzlich an die Vorlage von Unterlagen gern. § 34 Abs 6 ASpV 
geknüpft werden. 

DEr Präsident: 
iV 

Der Kammeramt~direktor: 
I 

JCJtat~ 
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